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Die Beklagte wird verurtei l t ,  an dre Zessionarin J- Autovermietung

|I l586,35 EURO (fünfhundertsechsundachtzig 35t' t00) nebst Zinsen in
Höhe von 5 Prozentpunkten über denr Basiszinssatz seit dem zT .11 .za}g zu
zahlen.

Die Beklagte wird ferner verurteilt, an den Kläger eine angenressen restliche
wertminderung in l- jöhe von 400,00 EURO (vierhundert 00/100) nebst Zin-
sen in Höhe von 5 Prozentpunkren über dem Basiszinssatz seit dem
27 .11 .2008 zu zahlen.

Die Beklagte wird ferner verurlei l t ,  <Jen l(äger von einer Forderung seiner
Prozessbevollmächtigten in Höhe von 1 55,30 EURO (einhurrdertfünfundfünf-

zig 30/100) aus der Kostennote vom 9.9.2008 anlässl ich des Verkehrsunfal ls
vom 31.5,2008 f; 'eizuhalten.

lm Ütrr igen wird die Klage abgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger 10% und die Beklagte
90%.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Beiden Parteien bleibt nachgelassen, die Zwangsvollstreckung durch si-
cherheitsleistung in Höhe von 1'l0o/o des aufgrund des Urteils yollstreckbaren

Betrags abzuwenden, wenn nicht cJie jeweils andere Parter zuvor Sicherheit
in gleicher Höhe leistet.

Tatbestand:

Dle Pe:-teien streiten r-tnt Restschadensersatz aus einem Verkelirsunfall vonr
31 5.2008, der sich in der saarlandstraße/Hcke Aite wöhr in Hamburro am
31.5.2008 ere ignete.

Der Kläger ist Eigentümer und Halter des Pkw Renault Megane nrit  ciertr amil i-
chen Kennzeichenll l  während die Beklagte unslreit ig als Haftpfl icht-
versicherung des am Unfal l  mitbetei l igten Pkw nii t  dem amtl ichen Kennzeichen

IIIdem Grunde nach zu i00% auf Schadensersatz lraftet.

Nach ft4aßgabe de$ als Anlage K1 (Bl. 4 ff .) eingereichten Schadengutachtens
erl i t t  der Kläger an seinenl Fahrzeug einen Schaden, für 'cien die Reparaturkosten
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inklusive Mehrr,vertsteuer 5.455,26 EURO betragen, Der Wiecjerbeschaffungswert
des beschädigten Fahrzeugs betrug zum unfal lzeitpunkt 9.500 EURo.

Der Kläger mietete für die Zeit vom 2.6. bis zunr 13 6.2008 bei der Autovermre-
tungsf i rmafAutovermietungGmbHeinerrMietwagenderGruppe4fur

insgesamt 11 Miettage für einen Betrag von 653,62 EURO.
Inklusive der Kosten für Abhoiung und Zr-rstel lung sowie einer Vollkaskoversiche-
rung stellte die Firrna -Auloverrnietung dem Kläger dafür ausweislicn
der  Anlage K2 (Bt .  18)  e inen Gesarntbetrag vor i  1 . j72.46 EURO in Rechnung.
Hieraui zahlte die Beklagte vorprozessual 586,11 EURO, so dass ein Restbetraq
von 586,35 EURO verbleibt, den der Kläger mit der Klage geltend rnacht.

Der Kläger hatte seine Anspri iche gegen cl ie Bektagte gemäß der Antage 82 (Bl
41) zur sicherheit an die Autovermielungsfirmal-Ar_itovermietung

GnrbH abgetreten. In diesem Abtretungsvertrag heißt es wörl l ich:

',lm Hinblick auf die unfallbedingte Fahrzeuganmietung trete ich gegabenonfatls ats
Berechtigter für die genannte Firma handetÄd den beitenenden Schadensers atzan-
spruch, der Höhe nach begranzt auf clen Gesamtbetra g cler entstehenden Mietwagen-
koslen, an die in der Kopizeile genanttte Mietfirnta aisschließtich zur Sicherung" d",gegen mich/dre Firma entstanclenen Mietkostenforderung ab. lch wercte/die Fymi wird
den Gesamf schaden se/bsl bel der eintrittspflichtigen Versicherung geltend machen.',

Die Beklagte erstatlete dern Kläger des weiteren EURO 300,00 für die eingetre-
tene Wertminderung seines Fahrzeuges. Dabei hatte der Gutachter in dem als
Anlage K1 (Bl 4 ff .) eingereichten Gutachten eine Wertminclerung in Höhe von
850,00 EURC angenommen.

Der Kläger forderte die Beklagte mit Anwaltsschreiben vonr 18.8.2008 zum Aus-
gleich der Gesamtdifferenz in Höhe von 1.1s6,35 EURO bis zum 28.8.200g auf
(vgl- Anlage K3, Bl. 19). Die Beklagte lehnte weitere Zahlungen mit Schreiben
vom 5.9'2008 ab {Anlage K4, Bl. 22). Der Prozessbevollnrächtigte des Ktägers
siel l te diesem nrit  der als Anlage KB (131. 64) eingerejchten Kostennote vonr
9 9.2008 einen Betrag von 155,30 EURO als Kosten der außerqericlrf l ichen
Rech tsverfolgung in Rechnung.

Der Kläger behauptet, trotz der Reparatur sei an seinem Fahzeug cler Makel ei-
nes Vorschadens zurückgebiieben, so dass er bei einer Ver"är-rßerung des Fahr-
zeugs nur einen verringerten Verkehrserlös erzielen l<önne, mit cler Folge, class
er einen Anspruch auf angemessene merkanti le wertminderunq besilze,

, ffiffiw
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Der Kläger ist der Ansicht, dass die Werlnrinclerui-rg nach der Berechnungsrxe-

thode des so genannten Hamburger Modells höher ausfal len müsse als cler Be-
trag, den die Bekiagte ihnr rnit 300,00 EUIIO libenviesen habe.

Zu den Mietwagenkosten trägt der Kiäger vor, dass er zur Geltenclmachung der
Forderung lrotz der Abtretung an die Autovermietungsfirma berechtigt sei und es
bei den Kosten der Höhe nach auch um erforclerl iche Kosten gehe, da er c]en
Wagen zu einem marktüblichen Nornral iari f  angemietet habe. Der Kläger be-
hauptel, dass sein Fahrzeug der Gruppe 5 angehört habe und deslialb eine Zur-
ver-fügungstellung eines Ersatdahrzeuges der Gruppe 4 erstattungsfähig sei, oh-
ne dass ein Abzug wegen ersparter Eigenaufwendungen vorzunehmen sei.
Der Kläger ist der Arrsicht, <Jie der Rechnung der Autovernrieiungsii i 'ma zugrunr. le
gelegten Tarife läge inr Rahmen des durchschnitt l ichen regionalen Normattarifs
nach der so genannten Schwacke-Mietpreisl iste 2006 und seien deshalb vol l  er-
stattungsfähig, Dasselbe betreife den Vollkaskoschutz und die Brinq- und llol-
kosten, die ihm latsächlich entstanden seten.

Nachdem der Kläger zunächst r l i t  der Klageschrif t  vonr 29.10.2008 angekündigt
hat, zu beantragen, die Bekiagte zu verurtei len,

1. an ihn EURo 586.35 EURO nebst Zinsen in Höhe von 5 prozentpunkten ü-
ber dent Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen,

2. an ihrr eine in das Ermessen des Gerichts gestel l te angemessene resi l iche

wednrinderung von mindestens 550,00 EURO nebst Zinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über denr Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen
r-rnd

3. ihn von einer Forderung seiner Prozessbevollrnächtigten in Höhe von 155,30
EURO gemäß der Kostennote vom 9.9.200S anlässl ich des Verkehrsunfal ls
vom 31.5.2008 freizuhalten,

heantragt er nunnrehr im Wege der Klageänderung,

d ieBek |ag tezuve ru r te i l en ,and ieZess io r ra r i nGAutove r -

nrietunE GmbH- gemäß der Abtretung 586.35 EURO nebst Zinsen in

Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszirrssatz seit dem

27 11 .2008 zu zahlen.

die Beklagte zu verurtei ien, an den Kläger eine in das Ermessen des

Gerichts gestellte angemessene restiiche Wertminderung von min-
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destens 550,00 EURO nebst zinsen in Höhe von 5 prozentpurrkten

über dem Basiszinssatz seit clern 22.1i.2009 zu zahlen,

die Beklagte zu verurtei len, den Kiäger von einer Forderung seiner
Prozessbevollmächtigten in Höhe von '155,30 EURO gemäß der Kos-

tennote vom 9.9.2008 anlässl ich cies verkehrsunfai ls vom 31.5 200g
freizuhalten.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte bestreitet die Höhe der geltend gemacliten restl ichen Mietwagen-
kosten und i.st der Ansicht, r ler geitend geiiraclrte Tarif  sei weder eriorderl ich,
noch angemessen. Unter 8erücksichtigung einer wissenschaft l ichen Erhebung
des ,,Frauenhofer Insti tuts" l iege der geltend gemachte Tarif  zu hoch. Die Beklag-
te ist der Ansicht, der Schwacke-Mietpreisspiegel 2006 sei zur Schätzung nicht
geeignet, da die Liste wegen gravierender Erhebungsmängel nicht die tatsächli-
che Marktlage abbilde. Die Beklagte behauptet auch, dass ein vergleichbares
Fahrzeug tatsächlich deutl ich günstiger anmietbar sei und bezieht sich insoweit
auf eine Anfrage vom 23.12.20a8 (vgl. 84, Bt. 45). sre ist der Ansicht, der Kläger
habe nur eine Einstufung in die Klasse 3 erhalten können, da sein Fahrzeuq fast
5 Jahre afl  gewesen sei.

Schließlich bestreitet die Beklagte die Aktivlegit imatron cles l( lägers sowie seine
ErmächtiEung zur Geitendnrachung der Forderung für die Autovermietungsfirma
Hinsichti ich der geltend gemachten Wertnrinderung ist die Beklagte der Ansicht.
eine solche sei ledigl ich in Höhe von 300,00 EURO gerechtfert igt geweserr und
bezieht sich insoweit auf eine sachverständige Einschätzung, die sie mit der An-
lage B1 (Bl. 39 ff.) einreicht.

Hjnsichtllch des weiteren Parteivorlrages wird auf die gewechselten Schriftsätze
nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidunqsgründe:

Die zulässige l( lage ist in dem aus dem Tenor ersichtl ichen Umfang begründet,
denn in dieser Höhe stehen denr Kläger und cjer Autovermietungsfrrma I



ür Autovermietungs GmbH nach der Abtretung noch Ansprüche gegen die
Beklagte zu. Inr Übrigen ist die Klage abzuweisen.

1 .

DerF i rma |EAu lcve rm ie tungsGmbHs teh tgegend ieBek |ag tee inAn-

spruch auf Zahlung weiterer Mietwagenkosten aus den g$ 7 stvc, 3 pftvc, g23,

249, 398 BGB in Höhe von noch 586,35 EURO zu.

D ieF i rn ra -Au tove rm ie tungGnrbH is ta r ; chak t i v |eg i t i r n ie r t ,D reAb t re -

tung der streitgegenständiiclren Forderung in der Anlage 82 ist wirksam und ver-
stößt nicht gegen das Rechtsberatungsgesetz.

Die Klageäncierung isi sachciieri l icir urrd ciarni izulässig nacn S 263 zpo.
Der Kläger" ist auch prozessführungsbefugt, da er vor der Abtretung der Forde-
ru ng Forderungsinhairer war.

Die Haftung der Beklagten für die restlichen Mielwagenkosten ist dem Grunde
nach unstreit ig. Der Höhe nach richtel sich oie Erstattungsfähigkeit naci i  g 249 l l
S. 1 BGB, wonach nur die obiektiv erforderl ichen Mietwagenkosten, die ein ver-
ständiger, wirtschaft i ich clenkender Mensch in der Lage des Geschädigten für
zweckmäßig und notwendig halten durfte, zu erstatlen sind. Das bedeutet, dass
der Geschädigte nur clen auf dem ört l ich relevanten Markt zu erlangenden güns-
t igsten Mietprers ersetzt veriangen kann, weil  er nach dem Wirlsclraft i ichkeitsge-
bot gehalten ist, im Rahmen des ihm Zumutbaren von melrreren möglichen cjen
wirtschaft l icheren Weg der Schaclensbelrebung zu wälrlen. Hier hat der Kläger
den Mietwagen zwei Tage nach <jem Unfal l  angemietet, das lreißt, er hatte auch
genügend Zeit, sich auf dent Markt nach günstigen Tarifen zu erkurrcligen, so
dass nur die Arrmietung zu einem Nornraltari f  erforderl ich war"
Bei dem von der Zessionarin berechneten Tarif  in der Anlage K2 hanclelt es sich
um einen Tarif  fur ein Fahrzeug der Gruppe 4 für 11 Tage in Höhe von 6s3,62
EURO.

Zwischen den Parteien ist streit ig, wie hoch cler marktübiiclre Normaltarrf für eine
'11-tägige Anmietung eines Fahrz_eLrges der Gruppe 4 ist.

unter Berücksichtigung des g zBZ zpo, nach wetchem das Gericht die Höhe der
erforderl ichen Kosterr sclrätzen kann, bielet der Schwacke-Mietpreisspiegel 2006
eine geeignete Schätzungsgrundlage zur Ermitt lung dieses Norrrialtari fes. Abzu-



stel len ist dabei auf den jeweil igen Postleitzahlenbereich, das herßt hier gemäß

der Anlage K7 {Bl. 62 der Akte) arif den posfleitzahlenbereich ?-24.
Dabei hat die Zessionarin auch zu Recht eine EingruppierunE in die Gruppe 4
vorgenommen, da das Fahzeug des Klägers ausweisl ich der Anlage K7 (B1.63)
auch als Fahrzeug der Gruppe 5 einzustufen ist. Das erkennencle Gericht hält -

entgegen der Auffassung der Beklagten- die Schwacke-Mietpreisl iste 2006 auch
für eine brauchbare schätzgrundlage, da die Bedenken, die die Beklagte gegen
diese erhebt, nicht derart konkret sind, dass das Gericht diesen Bedenken nach-
zugehen hat (vgl. irrsovreit BGH Urtei l  vom 11 3.2008).

Auch das Landgericht Hamburg legt diesen Mietpreisspiegel in einem Beschluss
vom 15.8.2007 (AZ. 302 S 2Bl07) zugrunde.

Ohne Er{olg verweist die Beklagten demgegenüber auf eine Anfrage über eine
Anrnietung eines Fahrzeuges vom 23.12.200g (Anlage 84, Bl. 45).
Insoweit ist der Beklagten entgegenzr-rhalten, class die Anmietungsvoraussetzun-
gen über die Feiertage sicherl ich ganz andere sind, als zum Unfal lzeitpunkt.
ohne Erfolg beruft sich die Beklagte auch auf die studie des so genannten

,,Frauenhofer Insti tutes", welche das Gericht gegenüber dem schwacke-
Mietpreisspiegel als Schätzungsgrr- indlage für weniger geeignet hält.  Zwar weist
diese Studie gegenÜber der Schwacke-Mietpreisl iste 2006 den Vortei l  auf, t jass
die Mietwagenunternehmen unter Vorspiegelung eines realen Mietinleresses,
das heißt anonym, um Mittei lung der jeweil igen Mietpreise gebeten wurden, inr
Hinblick auf die Repräsentivität rJer Studie bestehen jecloch dr-rrchgreifende Be-
denken, da insbesondere die ermittelten Internetpreise nicht geeignet sind, die
marktüblichen Mietpreise abzr-rbi lden. Diesbezi. igl ich wurclen von den etwa S70
Mietwagenunternehmen in Deutschland, die es im Jahr 2007 gab, jedoch zu we-
nige Vermietungsunternehmen rn die Untersuchung einbezogen, so dass ein er-
heblicher Teil  unberücksichtigt bl ieb und die Studie aus dieseni Grunct nicht ora-
xistauglich erscheint.

Das Gericht schätzt die erforderl ichen Aufwenciungen auf der Grundlage des
Schwacke-Mietpreisspiegels ciemnach wie folgt:

Anmietung eines Ersatzfahrzeuges der Gruppe 4 zum wochenpreis von 5g9,00
EURO sowie für einen 3-Tagespreis von 2s2,00 EURO, das heißt für g40,00

EURO



Darüber hinaus sirrr l  cj ie Kosten für cJie Haflungsreduziei"ung in Höhe von 170,3g
EURO ebenfal ls erstaftungsfähig. Die Anmieti.rng eines Ersatzfahrzeuges mit
Vollkaskoschutz isi eine adäquate Schadenibtge.

Die Zessionartn karttt  zudem die Erstattung der unstreit ig angefal lenen Zustel l-
und Abholltosten in einer Gesamthöhe von 30,s3 EURO ersetzt verlangen. Zu-
zÜglich 19% Mehrwertsteuer handelt es sich also um einen Betrag von insgesanrt

1.172,46 EURO, der angemessen war, Davon sir id abzuziehen berei ls gezahlte

586,11 EURO, so dass ein Restbetrag von 586,35 EURO als erstattungspft ichti-
ger Schaden verbleibt.

2 .

Dent Kiäger sieht gegei'r ciie Eekiagte eirr weitei-ei" Airsprucir ar-rf 'vVeilrrririclererr-rg

in Höhe von noch 400,00 € aus gg 823 BGB, Z, 17 SIVG, 3 pftVG zu.

Ausweislrch der vorgelegten Reparaturkostenrechnung hat das Fahrzeug des
Klägers einen nicht unerheblichen Schaden erl i t ten. Die Reparaturkosten betra-
gen vorl iegend 5.455,26 €. Das Fahrzeug war inr August 2003 erstmals zunr Ver-
kehr zugelassen worden, war mithin im Unfal lzeitpunkt noch nicht qanz fünf .Jah-
re alt,  und hatte einen Kilometerstand von etwa 52,000 km.

Die Bemessung des merkanti len Minderwertes eines Fahrzeuges hat insbeson-
dere den Umstand zu berücksichtigen, dass der Geschäftsverkehr einem Unfall-
wagen selbst dann einen geringeren Werl beinrisst, werrn das Fahrzeug naclr ei-
ner ordnungsgemäßen Reparatur keinen technischen Minderwert mehr aufweist
(vgl" hierzu ir-rsbesondere BGH, Uriei l  vom 23.1 j  .Z0Cr4).

Die Höhe des rnerkanti len Minderwertes unterl iegt dabei der tatr ichterl icl ien
Schätzungl genräß S 287 ZPO. Dabei f indet das sogenannte Hamburger Model
(vg l .  OLG Harnbur i ; ,  VersR 1981,  1186 f f , )wei terh in Anwendung.

Unler Zugrundelegung dieses Modells wercien für die Schätzung des Minder.wer-
tes zunächst zwei Bezugsgrößen herarrgezogen, nämlich erstens die Betriebs-
laufleistung des beschädigten Fahrzeugs bls zurn Unfal lzeitpunkt und zweilens
cjie Höhe der Reparaturkosten. Je nach der Betriebsleislung wird der Minderwert
dann nach einem bestimmten Prozenisatz der Reparaturkosten ermittelt ,  und
zwar bei einer Betriebsleistung bis 50.000 km mit einem Prozentsatz von 20%
der Reparaturkosten, und bei einerBetriebsleistunq bis 75.000 km mit 15 %.

ffißg
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Dabei ist inr Rahmen der Schätzung der l- löhe des merl<antrlen Minderwertes

auch auf die Gepflogerrheiten des Gebrauchtwagenrnarktes Rücksicht zu neh-
men, da Unfallfahrzeuge trotz ordnungsgemäßer Reparatur eine Minderung ihres
Marktwerles erleiden und vom Käuferkreis grundsätzlich als Unfallwagen ange-
seflen werden, auch wenn sie ordnungsgernäß repariert worden sind. Den Ge-
gebenheiten auf dem Gebrauchtwagenmarkt entspricht dabei, dass danach diffe-
renziert wird, ob der Unfal lschaden tragende oder lebenswichtige Teile t jes Fahr-
zeuges betrolfen hat und dem Fahrzeug insoweil ein merkantiler Minderwerl an-
haftet.

Unter Zugrundelegung der Betrietrsleistung und des Alters des Fahrzeugs hat
rjas Gerichi vorliegeno auf einen Prozenlsatz von 't5 o,zo abgesteilt und kommt im
Hinblick ciarauf, dass durch die Beschädigung keine tragenden Teile betroffen
waren, nach $ 287 ZPA vorl iegerrd aLrf einen Gesarntminderungswerlanspruch in
Höhe von € 7011,00.

Unter zusammenfassender Würdigung al ler oben genannter Gesichtspunkte er-
glbt sich vorl iegend also noch ein Restanspruch des Klägers in Höhe von

€ 400,00.

l i" ,rn*rgerichtl ichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 1s5.30 EURO sind
genräß SS 280 l l ,  286 BGB zu ersetzen. sie sind auch der Höhe nach auf der
Grundlage einer 1,3 Geschäftsgebühr inklusive Auslagenpauschale berechtigt.

A
a ,

Der Zinsanspruch ergibt sich aus den $g 280, 286, 2BB BGB. Die Beklagte war
durch die Ablehnung weiterer Zahlungen selbst in Verzugy geraten. Hinsichtl ich
der aulSergerichtl ichen Rechtsanwaltskosten folgt der Zinsanspruch aus SS 291,
288 BGB.

il.

Die prozessualen Nebenentscheidungen ergeb'en srch aus $ gz I zpo sowie den

$ S  7 0 8  N r  1 1 , 7 1 1 Z P O .

Schwandt

Richterin arn Anitsgerichl

MReichha
Hervorheben


